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Feststel lung

Art der Feststel lung
Der Bescheid ergeht nach S 164 Abs

TERI.ili' j 2 2' APR. 202[

1 AO unter den vorbehalt der Nachpnüfung
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Feststel lung
Unfang der steuerbefreiung
Dle Körperschaft ist nach 5 5 Abs. 1 Nr. I KstG von der Körperschaftsteuer befreit.
sie ist nach s 3 Nr. 6 Geurstc von der Gewerbesteuen befreit.

Hinweise zu steuerbegünstigten zuecken
Die Körperschaft fördert itn Sinne der 55 51 ff. AO ausschtießlich und unmittelbar folgende
gemeinnützige zwecke!- Förderung der Jugendhilfe ($ 52 Abs. 2 satz 1 Nr.4 AO)
- Förderung des wohlfahrtswesens (s se aos. 2 satz I Nr. 9 AO)

Hinrels zur Ausstel lung von zuwendungsbestätigungen
Dle Körperschaft ist börechtigt, für Spendenr die ihr zur Verwendung für diese Zwecke zugewendet
wenoen,'zuwendungsbestätigungön nach aintttcn vorgeschriebenen Vordrück ($ 50 Abs' 1 EstDV) auszu'
stellen. Die antlichen wtusteF für dle Ausstellung steuerlicher zuwendungsbestätigungen stehen lm
Internet unten httpst//'l-ww,formulare-bfinv.de als ausfüllbare Fonnulare zur Verfügung.

Dle Körperschaft ist benechtigt, für Mitgliedsbeiträge Zuwendungsbestätigungen nach amtllch vorge-
schriebenem vordruck (5 50 Abs. 1 EstDV) auszustellen.

Zuwendungsbestätigungen für Spenden und ggf. Mitgliedsbeiträge dürfen nur ausges
r,,enn das-Datum diösei Freistel lungsbescheides nicht Iänger als fünf Jahre zurück
ist taggenau zu berechnen (S 63 Abs. 5 Ao).

Haftung bei unrlchtigpn zuwendungsbestätigungen und fehlverrendeten zuuendungen
Wer voFsätzlich oder-grob fahrlä-sig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung ausstellt oder veran-
lasst, dass Zuwendungön nicht zu den in der Zuwendüngsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten
Zwecken vertvendet weFden, haftet für die entgangene Steuer. Dabei wird dle entgangene Einkommen-
steuer oder Körperschaftsteuer mit 30 %, dle entgangene Gewerbesteuer pauschal mit 15% der Zuwen-
dung angesetzt (s lob Abs. 4 Estc' s I Abs. 3 Ks+c, 5 9 Nr. 5 Getrstc).

Hi nwel se zun Kapi talertragsteuerabzug
Bei Kapitalerträgen, Oie Ois zum 31.7Z.ZOZI zufließen' relcht für die Abstandnahne vom Kapital'
ertragbteuerabzu!nach544aAbs.4und7Satz1Nr.lsowieAbs.4bsatzlNr.3undAbs.10
satz i Nr. 2 Estö die Vortage dieses Bescheides oden die 0berlassung einer Kopie dieses Bescheides
aus. Das cleiche gl lt bis züm o. a. Zeltpunkt für die Erstattung von Kapitalertragsteuer _nach
s 44b Abs. 6 satz 1 Nr. 3 ESIG durch das depotführende Kredit-, Finanzdienstleistungs- oder
wertpapier i nst i tut .

oie Voilage dieses Bescheides ist unzulässlgr wenn die Erträge in einen wirtschaftlichen

tel lt werden'
liegt. Die Frist

***** Fortsetzung slehe Seite 2 *****

Konten des Flnanzamts:

ldeitere Informationen auf der letzten Seite oder im
Inte rnet u nt e r brwl,J. be r I i n . d e/se n/ f I nanzen/ st eue rn

Kreditinstitut:
LBB - Berliner Sparkasse
IBAtrl DE94 1005 0000 6600 0464 63
Postbank Ndl Deutsche Bank
IB/U{ DE09 1001 0010 0691 5551 00
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t|,eitere Informationen

öffnungszei ten:

Angaben finden Sie unter tils,w.berlin.de
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Geschäftsbetnieb anfallen' für den die Befreiung von der Körperschaftsteuer ausgeschlossen ist.
Annerkungen
Bitte beachten sie' dass dle Inanspruchnahme den steuerbefrelungen auch in zukunft von der tat-
sächlichen Geschäftsführung abhängtr die der Nachpnüfung durch Oas flnanzamt - ggf. in Rahmen ei-
ner Außenprüfung - unterliegt. Die tatsächliche ceschäf{sfühnung muss auf dle aüöschlleßliche
und unmittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten zwecke gerich{et sein und die Bestinmungen der
Satzung beachten.
Dies muss auch künftig durch ordnungsnäßige Aufzeichnungen (lufstellung der Einnahmen und Ausgab-en' Tätlgkeitsbericht, Verrögensübensicht nit Nachweisen über Bildung ünd Entwicklung der nüci<-
lagen) nachgewiesen werden (S eS AO).

Er läutenungen
Dieser Festsetzung habe ich Ihre Daten zugrunde gelegt, die mir am 1s.12,2o23 un 12:3grog uhr inauthentifizierter Forn übermittelt wurden.

Recht sbehe I fsbe I ehr ung
Die in diesem Bescheid enthaltenen Verwaltungsakte können mlt dem Einspruch angefochten werden.Der Einspnuch ist bei dem vorbezeichneten Finanzamt oder bei den angegebenen Außenstel leschriftlich einzureichen, diesem,/ dieser elektronisch zu übernitteln oder Oör{ zur Niederschrift
zu erklären.
Ein Einspruch ist Jedoch ausgeschlossen, soweit dieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändert oderersetztr gegen den.ein zulässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine zulässlgeKlage' Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist. In diesem Fal I wird der neue
Verwaltungsakt cegenstand des Rechtsbehelfsverfahnens.
Die Frist fün die Einlegung eines Einspruchs betnägt einen Monat.
Sie beginnt mit Ablauf des Tages, an dem Ihnen dleser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei
zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem dritten tag nach Aufgabe zur post als
bewinktr es sei denn' dass der Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen is{.B9i Einlegung des Einspruchs soll den Venwaltungsakt bezeichnet wenden, gegen den sich der
Einspruch richtet. Es soll angegeben werden' inwieweit der Verwaltungsakt angefoöh{en wird. Fennen
sollen die Tatsachen, die zur Begründung dienen, und die Beweismittel angeführt werden.

Ilatenschut zh i nuei s
Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über lhne
Rechte nach der Datenschutz-crundverordnung sowie über lhre Ansprechpartner in Da{enschutzfragen
entnehmen sie bitte dem al lgeneinen Informationsschreiben der Finanzveru,altung. Dieses
Informationsschrelben finden sie unter t{wul.finanzamt.de (unter der Rubrik "Datenschütz',) oder
erhalten Sie bei lhrem Finanzamt.
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